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Monsieur le Président,

À la demande conjointe de Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable et de Monsieur le Ministre de l'Énergie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe une 
documentation en vue de la préparation du débat de consultation relatif au projet de plan national en 
matière d'énergie et de climat, qui aura prévisiblement lieu le jeudi. 19 décembre 2019.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Ministre aux Relations 
avec le Parlement

!

5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg

Tel. (-H352) 247-82952 
Fax (-L352) 247-82999

scl@5cl.etat.lu 
www.legilux.lu

www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu



Cadre général

Le Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la 
gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, prévoit que chaque Etat membre 
établit jusqu'au 31 décembre 2019 un plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC). 
Le plan constitue la stratégies-cadre en matière de la politique de l'énergie et de l'action climat et 
reprend pour le Luxembourg les mesures au niveau des 5 dimensions suivantes :

1. la décarbonisation (émissions et absorptions de gaz à effet de serre en vue de contribuer à la 
réalisation de l'objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet, une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 50 à 55% en 2030 par rapport à 2005 et une 
augmentation de la part réservée aux énergies renouvelables dans la consommation d'énergie 
finale de l'ordre de 23 à 25% à l'horizon 2030 ;

2. l'augmentation de l'efficacité énergétique de l'ordre de 40 à 44% à l'horizon 2030 ;
3. la sécurité d'approvisionnement énergétique ;
4. le marché intérieur de l'énergie et
5. la recherche, l'innovation et la compétitivité dans les domaines de l'union de l'énergie

Le schéma suivant reprend les émissions historiques 2005-2018 et la trajectoire à respecter des 
émissions de gaz à effet de serre du Luxembourg 2021- 2030 (secteurs non couverts par le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission) :
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Les mesures inscrites au plan national intégré en matière d'énergie et de climat permettent au 
Luxembourg de respecter ses engagements en terme de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique à l'horizon 2030.



Les émissions historiques se répartissent de la façon suivante pour les secteurs de l'agriculture, des 
activités économiques, du secteur de la construction et de l'habitat, des transports routiers tant 
pour les résidents que pour les non-résidents pour les années 2005 à 2018:
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Les questions suivantes permettent de structurer le débat dans ce contexte :

1) Atteindre les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre revient à 
diminuer de manière substantielle la consommation des énergies fossiles dans tous les 
secteurs au Luxembourg (construction, industrie, transports, agriculture). Quelles mesures 
concrètes, renforcées ou additionnelles, estimez-vous nécessaires dans les domaines cités 
afin d'adresser ce défi ?

2) Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat prévoit un programme de mesures 
alternatives « Klimabonus » facilitant sa mise en oeuvre. Selon vous, quels sont les domaines 
les plus prometteurs en termes de création d'emplois, en apportant les principales 
alternatives et solutions innovantes de la transition ?

3) La réduction de l'exportation de carburants routiers constitue un chantier essentiel pour 
réduire notre empreinte d'émissions de gaz à effet de serre et améliorer notre efficacité 
énergétique. Quelles mesures ciblées préconisez-vous dans ce domaine précis ?

4) Nombre de pays européens voient dans l'introduction d'un prix carbone une mesure-phare 
pour réduire l'utilisation des énergies fossiles (carburants, mazout, gaz). Approuvez-vous 
l'introduction d'un prix carbone au Luxembourg ?



Il est essentiel de mettre toutes les mesures en accord avec l'équité et l'inclusion sociale. 
Quelles mesures préconisez-vous afin de sauvegarder l'équité sociale et l'inclusion sociale, 
sans pour autant mettre en péril l'efficacité des mesures de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre ?
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1. Einleitung

Der integrierte Nationale Energie- und Klimaplan ist ein neues Planungs- und Monitoringinstrument der 
EU und ihren Mitgliedstaaten. Er soll zu einer verbesserten Koordinierung der europaischen Energie- und 
Klimapolitik beitragen und ist das zentrale Instrument, um die EU-2030-Ziele für erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz umzusetzen. Grundlage ist die EU-Verordnung über das Governance-System der 
Energieunion (Governance-Verordnung). Sie sieht vor, dass jeder EU-Mitgliedstaat für den Zeitraum 2021 
bis 2030 einen NECP erstellen muss.

Das am 12. Dezember 2015 einstimmig beschlossene Pariser Abkommen bat eine neue Grundlage für den 
globalen Klimaschutz geschaffen. Im Mitteipunkt des Pariser Abkommens steht das Ziel, die globale 
Erderwarmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen 
und die Bemühungen um eine Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius fortzusetzen. Es besteht ein breiter 
wissenschaftiicher und politischer Konsens darüber, dass die derzeitigen Beitrage, einschlieISlich der 
Beitrage der Europaischen Union, unzureichend sind und viele Zeichen auf eine beschleunigte und 
unwiderrufliche globale Erwarmung hindeuten. Der kürzlich verôffentlichte IPCC-Bericht zeigt das Ausmali 
der Herausforderung und die Dringlichkeit zu handeln.

Auf der Ebene der EU-Kommission hat der neue IPCC Bericht zu einer Korrektur nach oben des Klimazieles 
der EU im Jahr 2030 geführt. Die neue EU-Kommissionsprasidentin, Ursula von der Leyen, hat sich für ein 
Ziel von 50-55% Reduktion 2030 ausgesprochen, und der designierte Vize-Prasident und Klima- und New 
Green Deal-Kommissar Frans Timmermans wird in Kürze ein Klimagesetz mit neuen MaRnahmen 
vorlegen. Auch wird die Europàische Investitionsbank derzeit zu einer Klimabank umgebaut. Luxemburg 
wird die Europàische Kommission weiterhin ermutigen, eine glaubwürdige und umfassende Strategie für 
ein "Netto-Null-Emission"-Europa bis spatestens 2050 einzuführen, und sich auch weiterhin für eine 
Politik des Verzichts auf die Forderung von Atomkraft, Kohie, Fracking sowie die Abscheidung und 
Speicherung von Kohlendioxid einsetzen. Das Ziel der Regierung einer 55% Reduktion der Klimagase bis 
2030 entspricht hohen Ambitionen von Luxemburg.

Man ist sich im Klaren, dass hinsichtiich der im Pariser Klimaabkommen aufgeführten Herausforderungen 
und deren Bewaltigung ein immenses Investitionsvolumen notig sein wird. Um die Ziele von Paris zu 
erreichen, benotigt alleine Europa in den kommenden zehn Jahren zusatziiche Investitionen von rund 260 
Milliarden Euro jàhrlich.^

Die Finanzierung dieser Investitionen kann unter anderem durch grüne Anieihen getatigt werden. Im Jahr 
2007 notierte die luxemburgische Bôrse die erste (jemals) auf den Markt gebrachte grüne Anieihe. 
Seitdem ist unsere Bôrse führend in dieser Aniagekiasse. Heute sind mehr als 160 Green Bonds gelistet. 
Die Emittenten reichen von Staaten, Entwicklungsagenturen und - Banken bis hin zu Finanzinstituten und 
Unternehmen.

Die groRe Herausforderung der Energiepolitik wird darin bestehen, viel schneller als bisher aus den 
fossilen Energien wie Kohie, Ôl und Gas auszusteigen. Bei der Umsetzung der Politiken ist der Bereich der 
Energieeffizienz nach dem Prinzip der „energy efficiency first" als prioritar anzusehen, gefoigt von einem 
verstarkten und konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien sowie einer Mobilitat, die die

^ Angaben der EU-Kommission



Abhangigkeit von PKW und LKW reduziert und die verbleibenden PKW und LKW auf elektrischen Antrieb 
Oder Wasserstoffantrieb umsteilt.

Vor diesem Hintergrund bat die aktuelle Regierung im Rahmen des neuen Koalitionsabkommens 2018- 
2023 beschlossen ailes zu unternehmen, um diesem [Pariser] Abkommen nachzukommen und den 
Erkenntnissen des Sonderberichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaanderungen (IPCC) von 
1,5 Grad Celsius Rechnung zu tragen." Der integrierte nationale Energie- und Klimaplan definiert den 
Rahmen für die luxemburgische Energie- und Klimapolitik bis 2030.

Die Energiewende wurde in den letzten Jahren bereits in Luxemburg angegangen und ist Teil des 2015 
begonnenen Prozesses der „Dritten Industriellen Révolution", dessen Grundsteine aus der 
Energieeffizienz bei den neuen Gebauden, der massiven Entwicklung der erneuerbaren Energien und ihrer 
Einbindung in das Energienetz, der Entwicklung dezentraler Energiespeicherung, der Digitalisierung der 
Energienetze sowie der Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel bestehen. Die Luxemburger 
Regierung beabsichtigt die bereits eingeleitete Energiewende weiter zu beschleunigen. Dabei stellen die. 
Verbesserung der Energieeffizienz, die Fôrderung erneuerbarer Energien sowie die Fôrderung einer 
nachhaltigeren offentlichen und individuellen Mobilitat die wesentliche Grundlage der Klima- und 
Energiepolitik dar. Luxemburg môchte sich proaktiv an der europaischen Energiewende beteiligen und 
Luxemburg zu einem Land der„climate solutions" machen.

Das vorliegende Dokument soll einen Überblick über die im integrierten nationalen Energie- und 
Klimaplan aufgelisteten Ziele und MaRnahmen liefern.

2. Nationale Ziele

Hinsichtiich der Vereinbarkeit mit dem in Artikel 2.1.a des Pariser Klimaabkommens verankerten Ziels, 
strebt Luxemburg auf nationaler Ebene an, die THG-Emissionen für die Sektoren auRerhalb des 
Emissionshandels um 55% bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Referenzjahr 2005 zu vermindern.

2.1. Erneuerbare Energien

Luxemburg verfoigt das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien von 11% im Jahr 2020 auf 25% bis zum Jahr 
2030 anzuheben.

2.2. Energie Effizienz

Luxemburg strebt für das Jahr 2030 eine Reduktion der Endenergienachfrage von 40-44% gegenüber der 
EU-Primes Baseline-Entwicklung (2007) an.



Môgliches Zieiszenario (Schâtzung) als Grundlage zur Ausarbeitung der Sektorziele (RGD) wie im 
Klimagesetz vorgesehen

INVENTAR ZIELSZENARiO

Gesamte non-ETS Emissionen ■«^677 6032 4726
Energiebedingte non-ETS Emissionen 9 607.7 6 787 5 262 4 095
Private Haushalte 1215.5 933 685 418
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 419.1 403 287 172
Industrie und Energiewirtschaft 705.3 321 245 187
Verkehr 7 187.6 5 077 4 004 3 289
Sonstige und diffuse Emissionen 80.2 53 42 29
Nicht-energiebedingte non-ETS Emissionen 813.7 890 770 632
(Landwirtschaft, industrielle Prozesse und 
Abfall)

Um das oben aufgezeichnete Zieiszenario zu erreichen braucht man unter anderem folgende 
Malînahmen:

Private Haushalte: Reduktion der C02-Emissionen durch die Kombination von Einführung des A+ 
Standards für Wohngebaude, ambitionierte Renovierungsstrategie, Extraprogramm für den Ersatz von 
fossilen Heizungen durch erneuerbare Energien oder den Anschiuss an Warmenetze.

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen: Reduktion der C02-Emissionen durch die Kombination von 
Einführung des neuen Nearly-Zero-Energy Standards für Nichtwohngebàude, eine ambitionierte 
Renovierungsstrategie, Extraprogramm für den Ersatz von fossilen Heizungen durch erneuerbare Energien 
oder den Anschiuss an Warmenetze

Industrie und Energiewirtschaft: C02-Reduktionen in der Industrie durch zusëtziiche
EnergieeffizienzmaRnahmen (EEO, Derisking, Accord volontaire, ...), sowie Ausbau von Erneuerbaren 
Energien (Wind, Solar, Biomasse) und Reduktion des Anteils von Gas in den Warmenetzen durch Nutzung 
von Abwarme oder erneuerbaren Energiequellen.

Verkehr: Reduktion der C02-Emissionen im Verkehr durch Umsetzung des Modu 2.0 
(Verkehrsvermeidungsmalînahmen, sowie massiver Ausbau des ôffentlichen Transportes), durch den 
schnellen Ausbau der Elektromobilitat bei Pkw, Kleintransporter sowie Bussen, durch die Reform der 
Autosteuer, und durch die Reduktion des Dieselverkaufs an Transit-Lkw.

Landwirtschaft: Reduktion der Treibhausgasemissionen durch die Strategie zur Reduzierung von 
Methanemissionen, die Reduzierung der Stickstoffdüngung auf Acker- und Grünland und 20% 
Biolandwirtschaft bis 2025.

Industrielle Prozesse: Reduktion der Treibhausgasemissionen durch Steigerung der Energieeffizienz sowie 
den gezielten Ersatz der in diesen Industrien vorkommenden nicht-C02 Treibhausgasen wie halogenierte 
Kohlenwasserstoffe.

Abfall: Reduktion der Treibhausgasemissionen durch die Zéro Waste Strategie Luxemburg sowie die 
Strategie für Klarschlamm.



Môgliches Zieiszenario im Bereich erneuerbare Energien
Quelle: Berechnungen Fraunhofer / IREES / TU Wien / Consentec
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Môgliches Zieiszenario im Bereich Energieeffizienz
Quelle: Berechnungen Fraunhofer / IREES / TU Wien / Consentec

Energieeffizienzmassnahmen 
Kumulierte Energieeinsparungen in GWh 
Private Haushalte (HH) 

2020

HH Ordnungsrecht Neubau 
HHOrdnungrecht Altbau
HH Ordnungsrecht

HH Fôrderung der Gebaudehülle 

HH Fôrderung der Heizsysteme

Industrie

Summe Private HaushaU/Smiwm

Gewerbe, Handelf^ënstîeîsi^mgernGhTDWpi 

GHD Ordnungsrecht Neubau 
GHD Ordnungrecht Altbau 
GHD Ordnungsrecht

GHD Fôrderung
’f, Summe Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

Verkehr
Verkehr Kraftstoffsteuererhôhung 
Verkehr Flottenanderung 
Verkehr E-MobiUtat

Summe Verkeb^x^

2025 2030

283 647 834
157 348 532
439 995 1366

183 530 944

207 459 702
, 82a - 1984 . ,30ia

. . 235 514 863

150 217 270
296 378 443
446 595 713

85 156 273
531 751 986

V” J-

1162 3 942 6879
212 423 567
330 1630 2171

1704 5995 9618

3^" 9243 14481



Klimaschutz, Haushalts- und Sozialpolitik

Im Folgenden werden die Grundprinzipien und die nationalen Ziele, die dem integrierten nationalen 
Energie- und Klimaplan zu Grunde liegen, sowie die horizontaien und sektoralen MaRnahmen 
beschrieben.

Die Budgetierung der im integrierten nationalen Energie und - Klimaplan enthaltenen MaRnahmen erfoigt 
im Einklang mit dem haushaltspolitischen Pfad und den Regein des Stabilitats- und Wachstumspakts. 
Nationale MaRnahmen, aufgrund ihrer positiven Nebeneffekte (Luftqualitat, Arbeitsplatze), stehen im 
Vordergrund. Klimaschutz ist eine der dringlichsten Aufgaben der Menschheit. Unsere nationalen und 
internationalen Verpflichtungen zum Klimaschutz genieRen dementsprechend auch haushalts- und 
finanzpolitisch eine hohe Prioritat. Es sind wichtige Investitionen im Interesse der kommenden 
Generationen.

MaRnahmen mit einer direkten Wirkung auf die ôffentlichen Finanzen werden, wie aile 
Investitionsausgaben, einer mehrjahrigen Haushaltsplanung unterliegen. Sie werden ebenfalls einer 
qualitativen Bewertung ihrer Auswirkungen auf den Staatshaushalt in Bezug auf Einnahmen und 
Ausgaben sowie ihrer Wirksamkeit in Bezug auf die nationalen Ziele im Bereich der Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, der Verbesserung der Energieeffizienz und des Ausbaus der ernèuerbaren 
Energien unterzogen. Hierbei werden auch die positiven Nebeneffekte (Luftqualitat, Arbeitsplatze) 
berücksichtigt.

Die Klimakrise ist zugleich auch eine soziale Krise: sozial schwache Menschen sind ungleich starker 
betroffen von der Klimakrise als sozial besser gestellte. Sowohl geographisch (Nord-Süd-Gefalle) als auch 
innerhalb der Geselischaften gibt es eine Diskrepanz zwischen reicheren und armeren Menschen.

Die Regierung ist sich bewusst, dass sie die Menschen mitnehmen im Kampf gegen den Klimawandel. Die 
Akzeptanz des Klima- und Energieplans wird mur mittels einer gerechten Entschadigung der sozial 
schwacheren Schichten unser Geselischaft stattfinden. Deshalb werden die MaRnahmen des Klimaplans 
auf ihre soziale Gerechtigkeit geprüft und gegebenenfalls Entschadigungen für betroffene Bürger 
vorgesehen. Dieses wichtige Prinzip ist auch im Einklang mit der Vorlage des Klimagesetzes und ist leitend 
in der Klimapolitik der Regierung.

Die im integrierten nationalen Energie- und - Klimaplan enthaltenen MaRnahmen die beschlossen und 
bereits in einem Gesetz oder groRherzoglichen Reglement enthalten sind, sind im Haushaltsentwurf für 
das Jahr 2020 und in der Mehrjahresplanung berücksichtigt.

Es versteht sich von seibst, dass die neuen im integrierten nationalen Energie- und Klimaplan enthaltenen 
MaRnahmen im Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 noch nicht ihren Niederschlag gefunden haben, da 
dieses Gesetz bereits am 14. Oktober dieses Jahres im Parlement hinterlegt wurde.

Wissend, dass die Umsetzung besagten Plans Ausgaben verursacht sollte man die eventuellen Einnahmen 
die aus einer C02-Bepreisung hervorgehen kônnten nicht auRer Acht lassen.

Die im Plan aufgeführten steuerlichen MaRnahmen werden vor ihrer endgüitigen Verabschiedung im 
Rahmen der Verhandlungen zur Steuerreform eingehend analysiert.



Horizontale MaBnahmen

1) Klimagesetz - Zesumme fir de Klimaschutz

Mit dem Ziel der Klimapolitik, eine Rechtsgrundlage im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu 
schaffen, hat die Regierung entsprechend der Koalitionsvereinbàrung im Herbst 2019 einen Entwurf eines 
Klimagesetzes vorgelegt. Der Gesetzesentwurf ist darauf ausgerichtet, den Rahmen der nationalen 
Klimapolitik zu starken, um somit insbesondere ein koordiniertes und integriertes Vorgehen zwischen 
allen betroffenen Akteuren, Ebenen und Sektoren, sowie eine bessere Koharenz bei der Umsetzung, zu 
ermoglichen. Der Entwurf besteht aus drei Hauptteilen.

Der Gesetzesentwurf richtet einen institutionellen Rahmen für die Klimapolitik ein. Er wird neben den 
Grundsatzen und Zielen die Governance-Struktur der Klimapolitik festhalten.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2018/1999 wird auRerdem die Vorgehensweise für die 
Verabschiedung und Aktualisierung des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans, der Langfrist- 
Strategie zur Minderung derTreibhausgasemissionen sowie der Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
festgelegt. Das Gesetz setzt ebenfalls die Richtiinie (EU) 2018/410 des Europaischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Marz 2018 zur Ànderung der Richtiinie 2003/87/EG zwecks Unterstützung kosteneffizienter 
Emissionsreduktionen und zur Fôrderung von Investitionen mit geringem C02-AusstoR und des 
Beschiusses (EU) 2015/1814 (EU-ETS Richtiinie) um.

2) Klima-FôrdermaRnahmen

Voraussetzung einer erfolgreichen Klimapolitik sind wirksame MaRnahmen zur Emissionsminderung. 
Obwohl jeder einzein Verantwortung tragt, ist „Klimapolitik" nur dann erfolgreich, wenn die Politik die 
Richtung angibt, die notwendigen Rahmenbedingungen herstellt und somit allen Akteuren konkrete 
Alternativen so einfach wie moglich macht. Deshalb werden verstarkte Anreizmechanismen durch 
verbesserte Forderprogramme geschaffen.

Folgende bestehende MaRnahmen werden weitergeführt und verbessert:

Das Fôrderprogramm PRIMe House bietet Investitionsbeihilfen zur energetischen und 
nachhaltigen Renovierung von Wohngebauden sowie entsprechender, qualifizierter 
Energieberatung, zum Bau nachhaltiger Wohngebaude und zum Einsatz erneuerbarer Energien 
(PV-Anlagen, solarthermische Aniagen, Warmepumpen, Holzpellet- und 
Holzhackschnitzelheizungen).
Zusatziich. zum Fôrderprogramm PRIMe House wird die energetische und nachhaltige 
Renovierung von Wohngebauden über zinsreduzierte bzw. - zur Unterstützung 
einkommensschwacher Haushalte - zinslose Darlehen unterstützt (Klimabank).
Das Programm „cleverfueren" fôrdert die Anschaffung von Elektrofahrzeugen, 
Elektromotorradern und Fahrradern überdirekte Zuschüsse.
Die Forderprogramme für die Verbesserung des Schutzes und der nachhaltigen Bewirtschaftung 
der Waldôkosysteme gewahrieisten eine nachhaltige Holzproduktion, eine Verbesserung des 
Pflegezustandes der Walder und eine Anpassung unserer Walder an den Klimawandel. So sorgen 
Staat, Geselischaft und Waldbesitzer gemeinsam dafür, dass wir auch in Zukunft stabile, gesunde, 
klimatolerante und artenreiche Walder in Luxemburg haben.



In der Industrie sowie bei den kleinen und mittleren Unternehmen werden die bestehenden 
Instrumente von den zustandigen Ministerien \A/eitergeführt und ausgebaut. Die freivwillige 
Vereinbarung und die Energieeinsparverpflichtung werden weiterentwickelt und dienen 
weiterhin als wichtige Eckpfeiler für zukünftige Effizienzanstrengungen.

Neue Malînahmen werden bestehende Forderprogramme erganzen:

In Bezug auf die Effizienzanstrengungen von kleinen und mittleren Unternehmen werden neue 
Instrumente geschaffen wie ein De-Risking Instrument und eine Transparenzplattform für Audits, 
um sowohl die Hürden bei der Finanzierung zu überwinden als auch eine verbesserte Übersicht 
und Identifizierung von EnergieeffizenzmaRnahmen zu erlangen.
Für die Landwirtschaft werden von den zustandigen Ministerien Klimaschutzprogramme 
(Methanstrategie, Klimacheck,...) erarbeitet.

3) Mindestpreis für CO2 - Einführung de „Pollueur-Payeur" Prinzips

Neben dem auf EU-Ebene vor mehr als 10 Jahren eingeführten Emissionshandeissystem für die Industrie, 
spielt die C02-Bepreisung als kosteneffizientes Instrument zur Minderung von Treibhausgasemissionen 
bereits in vielen EU-Mitgliedsstaaten eine wichtige Rolle.

Luxemburg wird nach diesem Vorbild mit der anstehenden Steuerreform einen C02-Mindestpreis 
einführen und diesen im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens kontinuierlich anpassen. 
Als Einstiegspreis wird der Mittelwert der C02-Bepreisung in unseren Nachbarlandern angestrebt. Das 
bedeutet für das Jahr 2021 ungefahr einen C02-Preis von etwa 20 Euro pro Tonne C02. Dies macht zum 
Beispiel für Diesel Treibstoff pro Liter circa 5 et aus. Für die Jahre 2022 und 2023 ist jeweils eine Erhôhung 
von 5 Euro pro Tonne geplant. Dies entspricht ungefahr 1,5 et pro Liter Diesel Treibstoff. Die weiteren 
Ausführungsbestimmungen für einen dynamischen C02-Preis werden im Rahmen der Vorbereitungen der 
angesetzten Steuerreform ausgearbeitet. Dabei wird geprüft, -ob eine Staffelung des C02-Preises 
vorgenommen wird.

Die sozialvertragliche Umsetzung des C02-Preises wird durch eine gezielte Verwendung der Einnahmen 
gewahrieistet. Für das Jahr 2021,kann man auf Basis der jetzt bekannten Daten mit Einnahmen von 
ungefahr 150 Millionen Euro ausgehen. Diese werden in einem ausgewogenen MaR (d'une manière 
équilibrée) für konkrete KlimaschutzmaRnahmen und gezielte soziale Entlastungen über fiskalische (z.B. 
Steuerkredit) und soziale MaRnahmen im Sinne der «équité sociale" für Flaushalte mit geringem 
Einkommen verwendet.

4) Soziale MaRnahmen

Der Klimawandel und die gesundheitlichen Auswirkungen der fossilen Energieversorgung treffen die sozial 
benachteiligten Bevôlkerungsschichten besonders. Klimaschutz ist daher auch ein konkreter Beitrag zur 
sozialen Gerechtigkeit. KlimaschutzmaRnahmen müssen allerdings auch sozial eingebettet werden, um 
Energiearmut zu verhindern.

Luxemburg hat eine weitreichende Politik, um allgemeine Armut zu bekampfen (Mindestlohn, REVIS, ...). 
Zusatziieh bestehen in Luxemburg eine Reihe von MaRnahmen, die den Menschen in Energiearmut gezielt 
helfen. Die Gesetze vom 1. August 2007 über die Organisation des Strommarktes und die Organisation



des Erdgasmarktes sehen vor, dass ein Haushaltskunde, der seine Strom- oder Gasrechnungen nicht 
bezahlen kann, Sozialhilfe vom zustandigen Sozialamt erhalten kann.

Das Gesetz vom 18. Dezember 2009 zur Organisation der Sozialhilfe sieht seinerseits vor, dass bei 
An\wendung der in den oben genannten Gesetzen zur Organisation des Strom- und Erdgasmarktes 
festgelegten Verfahren das zustandige Sozialamt eine Prüfung vornehmen muss, ob der Haushaltskunde 
in der Lage ist, seine Energierechnungen zu bezahlen und Anspruch auf Sozialhilfe hat.

Ein besonderes Augenmerk muss bei der Bekampfung der Energiearmut auf dem Bereich des Wohnens 
liegen: In Luxemburg sind die steigenden Wohnungspreise zu einer groRen sozialen Herausforderung 
geworden. Benachteiligten Bevolkerungsschichten stehen oft nur schlecht unterhaltene Mietwohnungen 
mit niedrigen energetischen Standards in Altbauten zur Verfügung. Die Regierung fdrdert daher gezielt 
die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum. Die Energieeffizienz-MaRnahmen im Bereich des 
Wohnungs\A/esens werden so ausgestaltet, dass sich gleichzeitig die nationale Energiebilanz und die 
Lebenssituation benachteiligter Bevolkerungsschichten verbessern.

Die Regierung wird zudem im Rahmen der nationalen langfristigen Renovierungsstrategie, die im 
kommenden Jahr ausgearbeitet wird, zusammen mit allen relevanten Akteuren innovative Programme 
ausarbeiten, welche Anreize zur Renovierung alter Wohnsubstanz schaffen und zugleich sozial 
benachteiligten Bürgern Wohnraum zur Verfügung stellen.

Zudem ist hervorzuheben, dass es derzeit bereits durch die Teuerungszulage (Allocation de vie chère) ein 
Programm gibt, das auch der Energiearmut entgegenwirkt. Zugleich kann die staatliche Mietsubvention 
Bedürftigen bei einer etwaigen Verteuerung einer Wohnung unter die Arme greifen. Es ist zudem 
hervorzuheben, dass die aktuelle Gesetzgebung verbietet, einen Haushaltskunden, der seine Strom- oder 
Gasrechnungen nicht bezahlen kann, vom Netz abzuschalten.

Das enorme Investitionsvolumen in den Ausbau der Infrastrukturen und die Einführung eines kostenlosen 
offentlichen Transports ab 2020 sind sicherlich nicht nur verkehrspolitische, sondern auch eindeutig 
soziale MaRnahmen.

5) Staat und Gemeinden als Vorreiter

Bei der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie der Verbesserung der Energieeffizienz wird die 
Regierung verstarkt eine Vorreiterrolle übernehmen bzw. vorantreiben. Dabei soll auf bereits bestehende 
Programme und deren Ergebnisse aufgebaut werden, aber auch neue Initiativen ergriffen oder entwickelt 
werden.

Ultraeffiziente ôffentliche Gebàude

Die Regierung entwickelt eine Strategie für „Nachhaltige und energieeffiziente ôffentliche 
Gebaude" im Neubau und im Bestand zur Verbesserung der Nachhaltigkeit, der Energieeffizienz 
und der Nutzung erneuerbarer Energien in offentlichen Gebauden. Die Prinzipien der 
Kreislaufwirtschaft und die relevanten gesundheitlichen Aspekte werden darin integriert. 
Darunter fallt die Einführung einer Verpflichtung zur Intégration von Photovoltaikanlagen auf 
staatlichen Gebauden, sowohl für Neubau als auch bei Renovierungen. Dies wird sich auch in einer 
Aufstockung des bestehenden Photovoltaik-Programms der Verwaltung für ôffentliche Bauten



widerspiegeln. Ziel ist, dass bis 2025 aile geeigneten ôffentlichen Gebaude mit 
Photovoltaikanlagen bestückt werden.

Die staatlichen Gebaude sollen zu den effizientesten aller EU-Mitgliedsstaaten werden. Zur 
besseren Bewertung und Verbesserung der Umweltleistung der bestehenden ôffentlichen 
Gebaude soll zur Gebaudeverwaltung die obligatorische Nutzung des Umweltmanagement- und 
Umwèltbetriebsprüfungssystems EMAS (Environment Management and Audit Scheme) 
eingefühft werden um die von den Gebauden ausgehenden Umweltbelastungen zu minimieren 
und deren Leistungen kontinuierlich zu verbessern. In Luxemburg ansassige EU-Institutionen 
kônnen hier als Vorbild dienen.

Des Weiteren entwickelt die Regierung zurzeit mit den respektiven staatlichen und kommunalen 
Akteuren (SNHBM, Fonds du logement, Fonds Kirchberg, Fond Belval, Agora, 
Entwicklungsgeselischafft Nordstadt) grôRere Wohnprojekte. Die Planung erfoigt in Richtung 
zero-C02, zero-waste, carfree, sozial integrativ. Durch diese Projekte wird der Grundstein gelegt, 
dass ein relevanter Teil des zu erwartenden Bevôlkerungszuvyachses klimaneutral auf diesen 
Arealen erfoigt.

Luxembourg LED 2025 Initiative

Die Regierung wird über ihre Verwaltungen die komplette Umstellung aller Beleiichtung von 
StraRen, ôffentlichen Platzen, Gebauden, Bahnhôfen und Denkmalern von den bestehenden 
energieverschwendenden Leuchten auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umsetzen.

Autoflotte n

Neben den ôffentlichen Gebauden soll auch die Autoflottenpolitik des Staates hinsichtiich des 
Einkaufs, aber auch der Nutzung von Dienstwagen überarbeitet werden und ein effizienteres 
Flottenmanagement eingeführt werden. Andererseits soll der Anteil an Elektrofahrzeugen in der 
Flotte stetig gesteigert werden.

Nachhaltig Einkaufen

Staatliche Verwaltungen werden beim Einkauf verstarkt auf Nachhaltigkeitskriterien 
zurückgreifen. Der durch die Überarbeitung der Gesetzgebung zur ôffentlichen Auftragsvergabe 
(„Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics") geschaffene Rahmen erleichtert es, neben der 
Preiskomponente auch andere Kriterien zur Auftragsvergabe heranzuziehen. Somit kônnen 
vermehrt ôkologische (life cycle), aber auch soziale Kriterien eine Rolle bei der Auftragsvergabe 
spielen. Die Standardisierung der Ausschreibungskriterien für verschiedene Produktgruppen wird 
helfen, die Hebeiwirkung der ôffentlichen Auftrage auf die Markte zu entfalten. In diesem 
Rahmen soll auch die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden, um langfristig weitestgehend 
auf Papier verzichten zu kônnen.

Klimafreundliche Schulen

Besonders wichtig ist es Schulen und deren Infrastrukturen verstarkt in den Fokus zu nehmen, da 
junge Leute Klimaschutz praktisch erleben und erlernen wollen. Im Rahmen des im Frühjahr 2019 
organisierten Austauschs mit Schülern („ClimateXchange") wurden zahireiche Ideen zur 
Reduzierung des ôkologischen FuRabdrucks von Schulen gesammelt. Neben der Steigerung der



Nutzung erneuerbarer Energien (sowohl Strom als auch Warme) sollen nachhaltige Mobilitats- 
bzw. Fortbewegungskonzepte, ebenso wie Elemente, die den Wasserverbrauch senken, bei der 
Planung bzw. bei umfassenderen Umbauarbeiten berücksichtigt werden. Oft ist es môglich und 
sinnvoll, die Schüler seibst in die Umsetzung ihrer Ideen einzubinden. So wurden beispielsweise 
bereits Solaranlagen gemeinsam mit Schülern auf Schuldachern realisiert. Um die kommenden 
Generationen verstarkt im Bereich der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren sollen die Themen 
Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Klimawandel und Nachhaltigkeit in den Unterricht 
integriert werden.

Weiterentwicklung des KUmapakts mit den Gemeinden - Klimapakt 2.0

Zur Orientierung und Gestaltung der kommunalen Klima- und Energiepolitik verfügt Luxemburg 
mit dem Klimapakt über ein wirkungsvolles und gesetziich verankertes Instrument zum 
Klimaschutz in den Gemeinden („Loi modifiée du 13 septembre 2012 portant création d'un pacte 
climat avec les communes"). Angesichts einer Vereinbarung im Koalitionsabkommen 2018-2023 
sowie basierend auf einer breiten Akzeptanz bei den Gemeinden soll der aktuelle Klimapakt, 
welcher 2020 ausiaufen wird, unter dem Namen Klimapakt 2.0 weitergeführt und 
weiterentwickelt werden. Der Klimapakt 2.0 soll damit insgesamt noch starker als bisher als 
zentrales Umsetzungsinstrument der nationalen Energie- und Klimapolitik auf kommunaler Ebene 
verankert werden.

6) Forschung und Innovation

Luxemburg ist ein dynamisches Land in Bezug auf industrielle Forschung, Entwicklung und 
Technologie. Um den Übergang in eine emissionsarme Wirtschaft und Geselischaft voliziehen zu 
kônnen, sind erhebliche Anstrengungen bei der Unterstützung der technologischen Entwicklung, 
der Forschung und Entwicklungen neuer Technologien sowie sozialen Innovationen erforderlich. 
Die Entwicklungen von Aktivitaten • in der Forschung und Innovation sind für die 
Wettbewerbsfahigkeit eines Landes von entscheidender Bedeutung, und deshalb investiert die 
Luxemburger Regierung erhebliche finanzielle und organisatorische Ressourcen in diese 
Aktivitaten.

Luxemburg beabsichtigt deshalb unter anderem das Investitionsvolumen im Bereich der 
Forschung und Entwicklung im Energiebereich kontinuierlich zu erhôhen und môchte sich dabei 
auf folgende Themenschwerpunkte besonders konzentrieren:

Nachhaltige Gebaude und Baumaterialien - Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft, 
dezentrale erneuerbare Energien, indoor pollution
Eco-Viertel made in Luxemburg - plus Energie Système, Auto freie Mobilitat, sozial 
intégrative Stadtpianung
Intégration der erneuerbaren Energien und der Elektromobilitat in die digitalen 
Stromnetze, Energie-Internet und Sektorkopplung
Territoriale und grenzüberschreitende Transformationsprozesse im Bereich Mobilitat und 
Raumplanung
Geselischaftiiche Transitionsprozesse und soziale Innovation in Richtung „climate positive 
lifestyles"



7) Green Finance und Climate solutions made in Luxembourg

Luxemburg bat bereits eine lange Erfoigsgeschichte in Sachen nachhaltige Finanzierung, von 
Mikrofinanzen bis hin zu grünen Anieihen. So wurde bereits 2006 „LuxFLAG", eine dedizierte 
Agentur für Finanz-Kennzeichnung, gegründet. 2007 wurde die weltweit erste grüne Anieihe (EIB) 
an der Luxemburger Borse gelistet und 2016 wurde der «Luxembourg Green Exchange (LGX)" 
gegründet. Der LGX ist die weltweit erste Plattform, welche sich ausschlieRlich grünen 
Wertpapiereh widmet Derzeit wird fast die Halfte der weltweit gelisteten grünen Anieihen in 
Luxemburg gelistet.

Gestarkt durch die jüngsten Erfolge auf diesem Gebiet, stellten die zustandigen Minister 
gemeinsam mit der «United Nations Environment Programme-Finance Initiative" im Oktober 
2018 den Fahrplan für Luxemburgs nachhaltige Finanzierung, die «Luxembourg Sustainable 
Finance Roadmap [LSFR]" vor. Dieser wird die führende Rolle des Finanzsektors im Bereich der 
nachhaltigen Finanzierung weiter festigen. Tatsachlich belegt Luxemburg Platz 4 beim Banking im 
Global Green Finance Index.

Ziel des Fahrplans ist es, eine Bestandsaufnahme bestehender Initiativen im Bereich der 
nachhaltigen Finanzierung in Luxemburg zu erstellen, die Grundlagen für eine nachhaltige 
Finanzstrategie zu schaffen, um einen Beitrag zur Agenda 2030 und zu den Zielen des Pariser 
Klimaabkommens zu leisten und die führende Rolle des Finanzplatzes Luxemburg im Bereich der 
nachhaltigen Finanzierung zu festigen.

Der Fahrplan ist ehrgeizig im Flinblick auf Luxemburgs Beitrage zur nachhaltigen Entwicklung und 
zu europaischen und internationalen Klimainitiativen. Er ist wegweisend im Flinblick auf 
zukünftige Chancen und Flerausforderungen.

Die Empfehlungen decken mehrere Facetten des Finanzplatzes ab, wie die Entwicklung von 
Finanzprodukten für nachhaltige Finanzierung, die Entwicklung von Aus- und 
Weiterbildungsprogrammen für die Bedürfnisse des Finanzsektors oder die Forderung von 
Innovation, um die Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung zu erleichtern.

In diesem Zusammenhang wird die Regierung die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen 
unterstützen, um den Marktanteil nachhaltiger Finanzprodukte weiter zu steigern, um so dem 
luxemburgischen Finanzplatz eine führende Rolle im Bereich der nachhaltigen Finanzen zu geben.

In den kommenden Jahren sollen die Empfehlungen der LSFR durch weitere Analysen erganzt 
werden, um einen maRgeschneiderten und umsetzbaren Aktionsplan zu erstellen. Um dies zu 
erreichen, wird eine dffentlich-private Entitat, die «Luxemburg Sustainable Finance Initiative 
(LSFI)" ins Leben gerufen, die relevante Akteure auf dem Gebiet der nachhaltigen Finanzierung 
zusammenbringt und von den zustandigen Ministern geleitet werden soll.

Diese Entitat wird das ideale Forum für die Erstellung der nationalen Strategie für die nachhaltige 
Finanzierung Luxemburgs, basierend auf den Schlüsselelementen der LSFR, bieten. Sie soll auch 
als Diskussionsplattform für die Prüfung der Machbarkeit und der Auswirkungen der MaRnahmen, 
die sich aus den Empfehlungen der LSFR ergeben, dienen.



Viele Studien zeigen zudem, dass Klimaschutz netto Arbeitsplatze schafft. Dies gilt insbesondere 
für Lânder, in denen heute wenig Arbeitsplatze in Kohleminen, auf Erdgasfeldern und 
Ôlbohrinsein bestehen.

In Luxemburg sind Investitionen in Solaranlagen - Windanlagen - Elektroladesëulen, 
Energieeffizienzmal?nahmen in der Industrie und im Mittelstand, der Aufbau von Warmenetzen, 
die Kreislaufwirtschaft (circuler economy) und besonders die energetische Renovation der 
bestehenden Gebaude not\wendig. Die Regierung ist sich dessen bewusst und bat sowohl in der 
Grundausbildung als auch in der Weiterbildung (formation continue) entsprechende Initiativen 
eingeleitet.

Luxemburg sollte aber auch den Anspruch haben, im Bereich des Klimaschutzes zu einer „Start- 
Up Nation" zu werden. Die Vorreiterrolle in Schlüsseltechnologien (Null-Energie Gebaude, 
Elektromobilitat, Photovoltaik), der Ausbau der Energieforschung und der Innovation in 
Luxemburg, aber besonders die hohe Dichte an Kompetenz rund um „Green Finance" bieten ein 
Umfeld, das es ermoglicht, in Luxemburg bestehende Firmen im Bereich des Klimaschutzes zu 
unterstützen und neue Firmen aus Europa und der ganzen Welt anzuziehen.

Im Folgenden werden nun die Sektor-spezifischen MaRnahmen erlautert.



Transport

Herausforderung

64,4% der gesamten CO2 Emission.en in Luxemburg
38,1% durch Verkauf an LKW
Stark wachsender Fuhr.park
Fuhrpark mit extrem hohen COa-Emissionen

Mafînahmen - Individualverkehr

Umsetzung der MODU 2.0 Strategie 
O Verkehrsvermeidung
O Konsequenter Ausbau des offentlichen Transports 
O RGTR bis 2030 ganz auf elektrisch umstellen 

Umstieg auf Emissionsfreie Mobilitat 
O Roadmap Elektromobilitat 
O Pramie„cleverfueren"
O Reform der Autosteuer und Überarbeitung der steuerlichen Vorteile beim Leasing

Ma^nahmen - Logistik Sektor

Optimierung im Rahmen des „Lean and Green" Programms 
Schnelle Umstellung auf Elektromobilitat

Ma^nahmen - LKW Transit

Differential der Akzisen zu BE, FR und DE reduzieren
Forderung von Elektro-LKW und energieeffizienten Verbrennungsmotoren

Plus

Reduzierung der Luftverschmutzung
Reduzierung vom Stau
Weniger Importabhangigkeit
Reduzierung der Notwendigkeit von Tanklagern

Hintergrund

Fast zwei Drittel der Klima-Emissionen Luxemburgs auRerhalb des Emissionshandels stammen vom 
Kraftstoffverkauf. Zwei Zahlen spiegein die atypische Situation in pragnanter Weise wider. Rund 70% der 
Klima-Emissionen aus dem Kraftstoffverkauf entfallen auf im Ausiand zugelassene Kraftfahrzeuge. Der 
Anteil der Lastkraftwagen liegt bei knapp 60% der Klima-Emissionen aus dem Kraftstoffverkauf. Der 
zunehmende fossil betriebene LKW-Verkehr ist nicht nur ein klima- und gesundheitspolitisches, sondern 
auch ein verkehrspolitisches Problem für Transitlander wie Luxemburg. Einen wesentlichen Einfluss auf 
den Volumen des verkauften Diesels und Benzins bat die Steuer- und Akzisenpolitik.

Der Verkehrssektor spielt demnach eine besondere Rolle bei der Dekarbonisierung der luxemburgischen 
Geselischaft und Wirtschaft. Die Verbesserung bzw. die Optimierung der Mobilitat kann jedoch nur durch 
die Einführung vieler verschiedener MaRnahmen stattfinden.



Geplante Majinahmen

Luxemburg wird auf nationaler und europaischer Ebene weiterhin Regelungen unterstützen, welche den 
LKW-Verkehr reduzieren (z.B. Eurovignette) und den Umstieg des Gütertransports auf alternative 
Antriebe und auf die Bahn vereinfachen. Auch werden Initiativen zur Optimierung des Logistiksektors 
(Lean+Green) künftig \weiter ausgebaut. Integrierte Raumplanung, Verkehrsvermeidung und der 
konsequente Ausbau der sanften Mobilitët und des bffentlichen Verkehrs vwerden die Notwendigkeit des 
individualisierten Autoverkehrs reduzieren. Die verbleibenden PKW werden konsequent von dem 
heutigen „fossilen" Zeitalter (Diesel und Benzin) auf klimafreundliche Alternativen (Elektromobilitat, 
Wasserstoff) umgestellt werden. Diese schnelle Umstellung ist ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der 
luxemburgischen und europaischen Klima- und Energieziele.

MoDu 2.0 - Mobilitéit zesummen erreechen

Bisherige Majinahmen

Im Rahmen einer langfristigen, nationalen Mobilitatsplanung wurde am 23. Mai 2018 die Strategie für 
eine nachhaltige Mobilitët „MoDu 2.0" durch die Regierung angenommen. An den Grundprinzipien der 
Strategie „MoDu" von 2012, nëmlich der Multimodalitët und Verstërkung des bffentlichen Transports 
sowie der aktiven Mobilitët, wurde dabei festgehalten. Das strategische Ziel für 2025 ist es, den 
Verkehrsfiuss zu den Hauptverkehrszeiten zu verbessern, wobei 20 % mehr Personen als im Jahr 2017 
befbrdert werden müssen. Dabei soll der gewünschte Modal Split auf Arbeitswegen 46% Fahrer, 19% 
Mitfahrer, 22% ÔPNV, 9% FuRgënger und 4% Radfahrer betragen. Darüber hinaus wird die Regierung neue 
Ziele bis 2035 in ihrem Weiterentwicklungsprogramm vom Modu 2.0 im Laufe dieser Legislaturperiode 
festlegen.

Neue Majinahmen

Fernarbeit (Télétravail) kann einen wichtigen Beitrag zu der Reduzierung der C02-Emissionen im Transport 
beitragen, da Menschen, die von Zuhause aus arbeiten, den Weg zu ihrem Arbeitsplatz einsparen. Im 
bffentlichen Dienst laufen bereits dementsprechende Pilot-Projekte. Die Regierung wird die stërkere 
Inanspruchnahme der Fernarbeit über bessere Rahmenbedingungen und steuerliche MaRnahmen 
fbrdern.

Emissionsfreie Mobilitët

Bisherige Majinahmen

Die Elektromobilitët spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung des Verkehrssektors in 
Luxemburg. Durch reglementarische Anpassungen, wie die Fbrderung von Leerrohren in Neubauten zur 
nachtrëglichen Installation einer Ladeinfrastruktur, den geregelten Aufbau eines bffentlichen Ladenetzes, 
sowie die Einführung einer Finanzhilfe beim Ankauf eines Elektrofahrzeuges, hat die Regierung den 
Grundstein für die Fbrderung gelegt.



Geplante Majinahmen

Zum verstarkten Ausbau der Elektromobilitat, und im Hinblick auf das Ziel des entsprechend vorliegenden 
Szenarios von 49% Elektroautos am Fahrzeugbestand 2030, wird Luxemburg eine detaiilierte Roadmap 
ausarbeiten.

Im Rahmen der Fdrderung der Elektro-Mobilitat in Luxemburg ist die grenzüberschreitende Dimension 
besonders wichtig, um den Umstieg fur die über 200.000 Pendler und die in Luxemburg Ansassigen, 
welche viele Kilometer im Ausiand fahren, attraktiv zu gestalten. Die Regierung wird entsprechende 
Initiativen auf der Ebene des Pentalateralen Forums (DE, FR, B, NL, LU, AU, CH) sowie auf der Ebene der 
GroRregion ergreifen.

Die Regierung setztsich auf EU-Ebene proaktivfüreine neue Gesetzgebung in Bezug auf „grüne Batterien" 
ein. Bereits Anfang 2020 wird die EU-Kommission eine neue EU-RichtIinie auf den Tisch legen, welche für 
aile Batterien, die in Autos, Bussen oder anderwartig eingesetzt werden, künftig in Europa eine 100% 
Recycling Quote für Lithium und andere in Batterien eingesetzte Materialien gesetziich festlegt. Auch die 
Normen für die industriellen Prozesse, die für die Herstellung der Batterien notwendig sind, werden an 
strikte Kriterien gebunden. Zudem arbeitet die EU-Kommission mit Kanada, Japan und Südkorea an einem 
Abkommen zur Schaffung einer „sustainable mining Initiatiative", um sicherzustellen, dass die in der EU 
eingesetzten Rohstoffe aus Abbaugebieten mit hohen Arbeitsschutzbedingungen kommen.

Damit auch der Wasserstoff seinen Teil zur Dekarbonisierung beitragen kann, muss die Herstellung des 
„grünen Wasserstoffes", der über die Elektrolyse mittels erneuerbaren Energien wie Photovoltaik oder 
Windkraft erzeugt wird und so in vielen Bereichen Anwendung findet, sei es im Transport, in der Industrie 
oder auch in der Energiespeicherung, eine weitere Prioritat sein. Die Errichtung einer 
Wasserstofftankstelle ist vorgesehen. Ein wesentlicher Bestandteil der Verhandlungen mit dem Inhaber 
ist die Zertifizierung und Lieferung des „grünen Wasserstoffes", der, wie oben schon erwahnt, als 
Bedingung für die Inbetriebnahme unabdinglich ist. Dieser Standpunkt wird ebenfails in Ausschüssen wie 
dem Pentalateralen Forum oder der Vereinigung „Hydrogen Europe" vertreten. Luxemburg wird seinen 
Beitrag zum europaweiten Netz an Wasserstoff-Tankstellen Infrastrukturen leisten. Um langere Fahrten 
innerhalb Europas zu ermôglichen, sind Standorte entlang oder in unmittelbarer Nahe zu den Autobahnen 
am sinnvollsten. Die diesbezüglichen Studien befinden sich in der Ausarbeitung.

Neuwagen

Bisherige Majinahmen

Obwohl die Kfz-Steuer für Fahrzeuge der Kategorie Ml, die nach dem 1. Januar 2001 zugelassen wurden, 
nach C02-AusstoR (gemaR EG-Übereinstimmungsbescheinigung) und Kraftstofftyp berechnet wird, ist 
deren aktuelle Lenkungswirkung gering.

Die aktuelle Regelung zur Besteuerung von Dienstwagen (40% aller in Luxemburg verkauften Neuwagen) 
stellt sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer einen Anreiz zur Anschaffung bzw. Nutzung dieser 
Wagen dar. Seit dem 1. Januar 2017 wird der geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers nach dem COz-AusstoR 
pro km bemessen und soll somit zur Wahl emissionsarmerer Fahrzeuge bewegen.



Weiterführende Majinahmen

Unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips wird deshalb die Kfz-Steuer überarbeitet. Die 
überarbeitete Kfz-Steuer wird ausschlieRlich für Fahrzeuge gelten, die ab einem festzulegenden Datum 
neu angemeldet werden.

Der Koalitionsvertrag sieht auRerdem vor, dass der geldwerte Vorteil der Dienstwagen ein weiteres Mal 
überarbeitet wird, mit dem Ziel, die Elektromobilitat über diesen Weg zu fôrdern. Zudem sollen 
Arbeitnehmer, die sich für ein anderes Fortbewegungsmittel als das Auto entscheiden, nicht weiter 
benachteiligt werden. Es wird erwogen, ein „Mobilitatsbudget" einzuführen, das dem für Dienstwagen 
gleichwertig ist.

Treibstoffverkauf und Transit-LKW reduzieren

Hintergrund

Die Regierung ist sich bewusst, dass Luxemburg seine Klima- und Energieziele nur erreichen kann, wenn 
verstarkte MaRnahmen beim Treibstoffabsatz allgemein und insbesondere beim Treibstoffexport an LKW 
ergriffen werden. Denn die C02-Emissionen werden laut dem Pariser Klimaschutzabkommen und den 
detaillierten EU-Rahmengesetzgebungen dort angerechnet, wo der Treibstoff verkauft wird. Die 
Kraftstoffpreise für Diesel und Benzin in Luxemburg sind im Vergleich zu den Nachbarstaaten günstig. Zur 
Reduzierung des Treibstoffèxports müssen die Preisdifferenzen gegenüber den Nachbarstaaten folglich 
schrittweise verringert werden. In diesem Zusammenhang wird es gleichermaRen notwendig sein, die 
Abhangigkeit der ôffentlichen Finanzen von den Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftstoffen zu 
verringern und keine faischen Preissignale die Zunahme des fossil betriebenen LKW-Verkehrs zu 
unterstützen. Auf Einnahmen, die nicht mit den Zielen des Pariser Abkommens vereinbar sind, wird 
verzichtet.

Im Koalitionsvertrag wurde beschlossen, die Besteuerung von Mineralolprodukten, insbesondere von 
Kraftstoffen, im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens anzupassen. Eine erste Erhohung 
der Akzisen auf Diesel (+2 € Cent pro Liter) und Benzin (+1 € Cent pro Liter) erfoigte am 1. Mai 2019.

Weitere môgliche Anpassungen

Ein interministerieller Ausschuss (Finanzen, Umwelt, Energie, Wirtschaft) überwacht und analysiert die 
Entwicklung der Kraftstoffverkaufe sowie die Auswirkungen der von der Regierung beschlossenen 
MaRnahmen. Hinsichtiich der Erfüllung der Klimaziele wird der Ausschuss, gemaR Koalitionsvertrag, 
MaRnahmen zur kontinuierlichen Verringerung der Auswirkungen der Kraftstoffverkaufe auf die 
Treibhausgasbilanz Luxemburgs identifizieren und der Regierung regelmaRig AnpassungsmaRnahmen 
vorschlagen. Bei zukünftig anfallenden Erhdhungen wird darauf geachtet, dass die unberechtigte 
Bevorzugung von Diesel gegenüber von Benzin abgebaut wird.



Industrie und KMU 

Herausforderung

Hoher Stromverbrauch (über 50% des nationalen Stromverbrauches)
13% der nationalen CO2 Emissionen 
22 Betriebe im ETS Handel

Mafinahmen

Fbrderpaket Energieeffizienz (De-Risking Instrument, Transparenzplattform Audit, EEO, accord 
volontaire)
Neue Industriehallen PV ready 
Kreislaufwirtschaft ausbauen

Plus

Reduzierung der Energiekosten 
Neue Arbeitsplatze 
Neue Geschaftsfelder 
Klimapakt+für KMU

Hintergrund

Die 22 groRten industriellen C02-Verbraucher unterliegen dem EU-EmissionshandeIssystem. Insgesamt 
stellte die Industrie im Jahr 2018 50% des Stromkonsums und 44% des Erdgaskonsums dar. Zusammen 
mit dem Dienstleistungssektor steigen die Anteile auf rund 62% bzw. 83%. Folglich müssen auch zusatziich 
zum EU-EmissionshandeIssystems weitere Anstrengungen hinsichtiich bestverfügbarer Technik, 
Energieeffizienz und erneuerbarer Energien unternommen werden. Diese werden die Kosten für Energie 
senken und damit einen wichtigen Beitrag zur Wettbe\A/erbsfahigkeit leisten.

Der Industriesektor wird bei der Erreichung der angestrebten Energieeffizienzziele eine \wichtige Rolle 
spielen, da dieser Sektor mit seinem hohen Anteil am Gesamtstromverbrauch von Luxemburg (50%) noch 
viel Einsparpotenzial bietet.

Geplante Majinahmen

Deshalb wird die Regierung zusatziiche MaRnahmen einleiten (zum Beispiel: De-Risking,
Transparenzplatform für Audits, Weiterführung des EEO), um es den Akteuren in der Industrie einfacher 
zu machen, seibst oder über Dritte in Energieeffizienz zu investieren. Die Regierung wird sich auch proaktiv 
an EU-Forschungsprojekten für zero-carbon Steel, cernent. Glas, usw. beteiligen.

In Luxemburg sieht das Koalitionsabkommen 2018 - 2023 die Schaffung eines integrierten 
Begleitinstruments für KMU vor, welches erganzend zum „Accord volontaire" und dem „De-Risking"- 
Instruments funktioniert und den entsprechenden Unternehmen einen Unterstützungsrahmen im 
Hinblick auf ihre Aktivierung im Rahmen der Energie- und Klimapolitik geben soll.



Gebaude

Herausforderung

Starker Bevôlkerungswachstum 
Hoher Anteil an Ôlheizungen
Wenige Anreize für effiziente Renovierung wegen niedrigen Energiepreisen 
GroRe Wohnungen

MaBnahmen - Wohngebaude

Bisherige Majinahmen, welche weitergeführt werden 

Ausbau von Warmenetzen
Top Runner Programm für effiziente Stromhaushaltsgerate 

Neue Majinahmen

„Nearly Zéro Energy Standard" für Wohngebaude (Energiekiasse A+)
Ambitionierte Renovierungsstrategie (3% Renovierungsrate pro Jahr / 72% Renovierungstiefe) 
Extraprogramm für den Ersatz von Ôlheizungen 
Extraprogramm für die Renovierung von geschützteaHausern

MaRnahmen - Zweckgebâude

Bisherige Mafinahmen, welche weitergeführt werden 

Ausbau von Warmenetzen 

Neue Majinahmen

„Nearly Zéro Energy Standard" für Zweckgebâude
Aufbau eines Energieeffizienzmarktes für die Renovierung von groRen Zweckgebauden (De-Risking, 
EEO, Transparenzplattform Audit)

Plus

Reduzierung der Energiekosten 
Reduzierung der Energiearmut 
Konkrete Hilfsstellung (Prime House, Klimabarik, ...)
Schaffung von Know-how 
Neue Arbeitsplatze 
Neue Geschaftsfelder

Hintergrund

Der Bereich der Gebaude (Wohn- und Zweckgebâude) ist zurzeit für etwa 12% der nationalen 
Klimaemissionen verantwortiich. In diesem wichtigen Bereich braucht es einen Mix aus Standards und 
Normen insbesondere für den Neubau, aber auch gezielte Fôrderprogramme für die energetische 
Modernisierung des bestehenden Gebaudeparks. Luxemburg ist weltweit ein Vorreiter bei den 
Energiestandards von neuen Wohngebauden, da es die 2012 eingeführten neuen „nearly zéro energy



standards" als erstes Land bereits 2017 (und nicht erst wie in der EU-RichtIinie erlaubt 2021) eingeführt 
bat. Diese couragierte Politik erkiart auch, warum trotz des Anstiegs der Bevôlkerung und der Neubauten, 
der Energiebedarf bei den Wohngebauden zurückgegangen ist. Jetzt gilt es diese Erfoigsgeschichte auf die 
neuen Zweckgebaude auszuweiten. Àhniich wie in allen EU-Landern müssen auch in Luxemburg noch viele 
Anstrengungen im Bereich der energetischen Renovierung unternommen werden. In Luxemburg wird 
zwar viel renoviert, aber nicht genug energetisch renoviert.

Normen für neue Gebâude

Bisherige Majinahmen

Da durch die dynamische Wirtschaft und Bevolkerungszuwachse der Neubau sowohl bei Wohnungen als 
auch bei Zweckbauten eine hôhere Bedeutung hat als in anderen EU-Landern, hat Luxemburg seit 2017 
den gesetziichen Energiestandard von Neubauten in etwa dem Anforderungsniveau des 
Passivhausstandards eingeführt.

Geplànte Majinahmen

Im Jahr 2020 wird dieses Gesetz novelliert. Für Wohngebaude wird ein neue Energiekiasse A+ eingeführt. 
Für Zweckgebaude wird eine neue Norm, die sich an der erfolgreichen Norm für Wohngebaude orientiert, 
auf den Weg gebracht.

Neue detaillierte Gebâuderenovierungsstrategie

Geplànte Majinahmen

Eine Strategie zur Weiterentwicklung der bestehenden Gebâuderenovierungsstrategie ist in Luxemburg 
in Ausarbeitung und für Marz/April 2020 als Teil der Umsetzung der neuen EU-GebauderichtIinie geplant. 
Diese legt eine besondere Prioritat auf hocheffiziente und qualitativ hochwertige Sanierungen, welche 
auch die ôkologischen und kreislaufwirtschaftiichen Aspekte berücksichtigt. Solche hocheffizienten 
Gebaudesanierungen tragen mehr zum Klimaschutz bei als die reine Vorgabe von festgelegten 
Gebauderenovierungsraten.

Zum Erfolg der Gebâuderenovierungsstrategie soll dabei das Zusammenspiel von Gebâudeeffizienz (Dach, 
Wânde, Fenster, Keller) und einem Ausstieg aus den fossilen Heizungssystemen führen. Dies wird durch 
ein Heizolersatzprogramm und den Aufbau von Niedrigtemperaturwârmenetzen, die aus Abwârme von 
Industrie sowie aus Erneuerbaren Energiequellen (Tiefengeothermie, Wârmepumpen, nachhaltiges Holz) 
gespeist werden, ergânzt. Die nationale Gebâuderenovierungsstrategie wird in Zusammenarbeit mit allen 
Akteuren ausgearbeitet. Dabei werden insbesondere soziale Aspekte, Denkmaischutz Aspekte, sowie 
„Multi-Appartementhâuser" detailliert diskutiert und spezifische MaRnahmen umgesetzt.



Energieversorgung (Strom und Gas)

Herausforderung

Hohe Importabhàngigkeit
Hoher Stromverbrauch (Tendenz steigend)

Malînahmen - Energieeffizienz

Bisherige Majinahmen, welche weitergeführt werden

Restanteil an Gas im Warmenetz reduzieren durch Nutzung von Abwarme und Erneuerbaren 

Neue Mafinahmen

Energy Efficiency First (Ziel: 40-44%)
Nearly zéro Energy Buidiing Standards für neue Wohn- und Zweckgebaude
Ambitionierte Renovierungsstrategie (3% Renovierungsrate pro Jahr / 72% Renovierungstiefe)
Aufbau eines Energieeffizienzmarktes (De-Risking, EEO, Transparenzplattform Audit)

MaRnahmen - Erneuerbare Energien

Bisherige Majinahmen, welche weitergeführt werden

Konsequenter Ausbau von Erneuerbaren Energien in allen Bereichen (Strom, Wind, Warme, 
Transport)
Strom:

Einspeisetarife 
Ausschreibungen
Konsequenter Ausbau von Windanlagen mit Beteiligung von Gemeinden und Bürgern 
Biomasse ausbauen

O

O

O

O

Warme:
O

Transport:
O

O

Warmepumpen ausbauen

Grüne Elektromobilitat 
Zweite Génération Agrotreibstoffe

Neue Majinahmen 

Strom:
O

O

Warme
O

Transport
O

Solarverpflichtung bei Neubau wo sinnvoll 
Fôrderung des Eigenkonsums

Mitteltiefe Géothermie erforschen und gegebenenfalls ausbauen 

Grüner Wasserstoff



MaBnahmen - Strom- und Gasinfrastruktur

Bisherige Majinahmen, welche weitergeführt werden

Maximale Stromeffizienz auf allen Ebenen 
Modernisierung des Stromnetzes auf bestehenden Trassen 
Aufbau eines intelligenten Stromsystems 
Ausbau von Biogas

Neue Majinahmen

Keine ôffentlichen Subventionen für fossiles Gas 

Hintergrund

Durch den zur Erreichung der Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien und der Dekarbonisierung 
notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien wird Luxemburg seine Abhangigkeit von Stromimporten 
spürbar verringern kônnen. Wegen der enormen Stromnachfrage durch die Industrie werden heimische 
Energietrager dennoch auch in Zukunft nur einen gewissen Beitrag zur luxemburgischen 
Energieversorgung leisten konnen. Im Bereich der Lastflexibilitat strebt Luxemburg eine deutliche 
Erhôhung des Anteils aktiv am Strommarkt teilnehmender Verbraucher an (u.a. durch den Aufbau einer 
Energiedatenpiattform).

Die gesteigerten Warmeschutzverplichtungen für neu zu errichtende Gebaude sowie die anberaumte 
Renovierungsstrategie für den Gebaudebestand werden die Nachfrage nach Erdgas nach unten 
revidieren.

Erneuerbare Energien

Geplante Majinahmen

Die Luxemburger Regierung mochte die Offensive für erneuerbare Energien mit dem Ziel 25% bis 2030 
beschleunigen und unterstützt die Weiterentwicklung durch Investitionshilfen und Subventionen für 
Einzelpersonen und Unternehmen. Die Windkraft, als eine von drei Kern-Technologien für Luxemburg 
(Wind, Solar, Biomasse), übertraf die Erwartungen des NREAP 2009 und wird dementsprechend weiter 
gefôrdert. Es wird ein neuer Aniauf für eine massive Nutzung im Bereich der Photovoltaik gestartet (zuletzt 
quasi Stagnation in der Entwicklung). Bei der Biomasse wird die Prioritat auf die Kaskadennutzung oder 
Mehrfachnutzung (Rundholz für Sëgewerke für die Môbelindustrie und das Baugewerbe, Alt und Restholz 
für Spannplattenwerk, Abraum- und Rückbauholz für KWK Aniagen) und die Nachhaltigkeitskriterien 
(Holznutzung aus der GroRregion Saarlor-Lux) verbessert. Aufîerdem sollen neue Wege wie zum Beispiel 
die Géothermie starker erforscht und gefôrdert werden. Ziel Luxemburgs ist es ein proaktiver Akteur der 
Energiewende zu werden an der sich die gesamte Bevôlkerung beteiligen soll. Zusatziich zu dem Ausbau 
in Luxemburg wird die Regierung sich auch aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa über 
die in der neuen Richtiinie 2018/2001 zur Fôrderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
vorgesehenen Instrumente beteiligen.



Windkraft

Hintergrund und bisherige Majinahmen

Schon jetzt stammt ein groBer Teil der Produktion an erneuerbaren Energien in Luxemburg aus der 
Windkraft (installierte Leistung im Jahr 2018; 123 MW bei 69 Aniagen). Momentan befinden sich rund 10 
Wihdparkprojekte, welche die strategische Umweltprüfung sowie andere vorgeschriebenen 
Impaktstudien schon teilweise durchlaufen haben, in der Entwicklungs- und Finalisierungsphase für das 
Jahr 2020, und werden voraussichtiich Strom für ungefahr 50.000 weitere Haushalte pro Jahr produzieren.

Geplante Mafinahmen

Die bestehende Einspeisevergütung/Marktpramie wird weitergeführt, und aktuell bestehende Hürden 
sollen, wenn môglich, abgebaut werden. Auch wird die Môglichkeit der finanziellen Beteiligung von 
Gemeinden und von den Bürgern weiterhin im Mitteipunkt der Entwicklung stehen. Dies sorgte bisher für 
eine recht hohe Akzeptanz für Windkraftanlagen in der Bevolkerung und wird dies auch weiter tun.

Solarenergie
J

Hintergrund

Die Solarenergie spielt aufgrund ihres groBen Potenzials und der vielfaltigen direkten Nutzung eine 
zentrale Rolle im Energiemix des Landes und soll in den kommenden Jahren noch viel starker ausgebaut 
werden. Im Bereich der Photovoltaik befindet sich Luxemburg aktuell in der europaischen Union auf dem 
6. Platz in Bezug auf die installierte Leistung pro Einwohner, mit einer Gesamtanzahl von 6990 
Photovoltaikanlagen (2018). Ziel der Regierung ist es, in diesem Ranking bis 2030 einen Spitzenpiatz 
einzunehmen.

Um die Investitionen in die Solarenergie 
Fordermechanismen eingesetzt:

Einspeisetarife

in Luxemburg attraktiv zu gestalten werden folgende

Bisherige Majinahmen

Die Anhebung der Einspeisetarife im Jahr 2019 zielen darauf ab, in Luxemburg eine môglichst 
hohe Ausiastung der Gebaudedacher (sowie anderer versiegelter/landwirtschaftiich nicht 
nutzbarer Flachen) mit Photovoltaikanlagen zu erreichen. Attraktive Einspeisetarife für 
Kleinanlagen bis 10 kW sollen allen Haushalten ermoglichen, eine eigene Aniage zu installieren, 
auch im Hinblick auf eine spatere Eigenverbrauchnutzung. Kooperativanlagen werden nach wie 
vor separat gefôrdert. Jedem Bürger soll so die Môglichkeit gegeben werden, sich an der 
Energiewende zu beteiligen. Nach Einführen einer neuen Kategorie kônnen kollektive Aniagen 
nun in der Bandbreite von 30 bis 500 kW auf einen Einspeisetarif zurückgreifen. Gemeinden 
werden angeregt, ihre Dachflachen Kooperativen zur Verfügung zu stellen. Zurzeit sind mehr als 
100 solcher groBen „Bürgersolarenergieanlagen" in der Planung.



Ausschreibungen

Bisherige Mafinahmen

Dm den Ausbau der Photovoltaik in Luxemburg zu beschleunigen, wurde 2018 erstmals eine 
Ausschreibung für gro(?e Photovoltaikanlagen (> 500 kW) organisiert. 15 MW Leistung auf 
Gebauden sowie Industrieflachen/Deponien erhielten den Zuschlag. Die zweite Ausschreibung 
über 40 MW erfoigte im Herbst 2019 und sieht nun unter anderem eine spezifische Kategorie für 
Carports («ombrières") vor und lasst auch Aniagen zwischen 200 und 500 kW Leistung zu'

Geplante Majinahmen ,

Ausgehend von den Ergebnissen und Analysen dieser beiden Ausschreibungen w/ird 2020 
anschlieRend ein Mehrjahresplan für Ausschreibungen veroffentlicht, in dem das 
ausgeschriebene Volumen sukzessive pro Jahr erhoht wird, damit die Zielsetzung im Bereich 
Photovoltaik erreicht wird.

Eigenverbrauch

Bisherige Majinahmen

Der Einbindung von Eigenverbrauchs-Konzepten (in Verbindung mit Energiespeichern) sowie 
Energiegemeinschaften wird im Bereich PV hier eine neue, besondere Rolle zugeschrieben. Beide 
Konzepte, wie in der Richtiinie 2018/2001 vorgesehen, wurden bereits in einer Gesetzesanderung 
(über den Elektrizitats-Markt) eingeschrieben, damit zügig begleitende MaRnahmen und 
FdrdermaRnahmen umgesetzt werden konnen.

Geplante Majinahmen

Im PV-Gesamtkonzept - attraktive Tarife für Kleinanlagen, gesonderte Kategorien für 
Kooperativen zwecks Bürgerbeteiligung, Ausschreibungen für groRere und groRe Aniagen ab 
200/500 kW - soll, was den Eigenverbrauch angeht, die Kategorie „30-200 kW" speziell visiert 
werden, um hier Anreize für KMU und Bürogebaude zu schaffen.

Wârmepumpen

Hintergrund und bisherige Majinahmen

Durch die verbesserten Warmeschutzverordnungen für Wohn- und Zweckgebaude werden 
Wârmepumpen zur Referenztechnologie bei neuen Gebauden. Das reaiisierbare Potenzial der Nutzung 
von oberflachennaher Erdwarme in Verbindung mit Wârmepumpen wird auf rund 180 GWh/a geschatzt. 
Wârmepumpen sind eine vielfaltig einsetzbare Technologie zur Nutzung erneuerbarer Energie- sowie 
Energieeffizienztechnologien und erweisen sich in gut gedammten Gebauden als besonders wirksame 
Heizsysteme.

Geplante Majinahmen

Die Regierung will diese Technologie weiterhin mittels finanzieller Hilfen und einer verbesserten 
Informationspolitik (z.B. aktualisierte Restriktionskarte via Geoportal) fôrdern und ausbauen.



Mitteltiefe Géothermie

Geplante Mafinahmen

Das Potenzial der mitteltiefen Géothermie soll systematischer identifiziert und für entsprechende 
Projektgebiete entsprechend konsequenter berücksichtigt werden. Ziel ist es, die vorhandenen 
Unsicherheiten und Risiken zu verringern und den Ausbau der Geothermienutzung bei sinnvollen 
Standorten zu fordern. Im Fokus steht dabei vor allem die Gegend um Düdelingen und Esch-AIzette.

Biomasse

Bisherige Majinahmen

Fôrderung der Biomasse fand in den letzten Jahren vor allem Anwendung im Bereich der KWK-Anlagen. 
Für groRe Aniagen (> 20MW) sieht die neue Richtiinie 2018/2001 Nachhaltigkeitskriterien für die Nutzung 
von Biomasse vor.

Geplante Majinahmen

Erkiartes Ziel ist, dass Biomasse ausschlieRlich aus der GroRregion für die Energiegewinnung beschafft 
wird. Generell soll bei der Nutzung von Holz das Prinzip der Kaskadennutzung starker verankert werden. 
Die luxemburgische Regierung prüft in diesem Zusammenhang, das Erstellen eines eigenen 
Nachhaltigkeitssiegels, der an das Label „Holz vun hei" gekoppelt werden kônnte. AuRerdem, sieht der 
Gesetzesentwurf des «code forestier" ebenfalls bessere Nachhaltigkeitskriterien für die nationale 
Forstwirtschaft vor.

Biokraftstoffe

Geplante Majinahmen

Im Rahmen der Emissionssenkungen der konventionellen Verkehrsteilnehmer soll eine gesamtheitliche 
Strategie zur Nutzung von nachhaltigen Biokraftstoffen erarbeitet werden. Dabei spielt die Beimischung 
von Biokraftstoffe der 1. Génération zu den fossilen Kraftstoffen aufgrund ihrer weniger positiven CO2- 
Bilanz eine beschrankte Rolle. Die Luxemburger Regierung wird die Nutzung von Biokraftstoffen der 2. 
Génération durch die Beimischungspflicht und Kooperationen insbesondere mit den Beneluxpartnern 
fordern. Im Regierungsprogramm wurde festgehalten, die Verwendung von Biokraftstoffen der 1. 
Génération auf hôchstens 5% zu begrenzen um die Verwendung von Biokraftstoffen der 2. Génération, 
die als nachhaltiger gelten, zu fordern.

Energieeffizienz

Bisherige Majinahmen

Neben den bereits erwahnten MaRnahmen im Gebaudebereich (neue Standards, Renovierungsstrategie) 
und den MaRnahmen im Bereich Industrie, wird die Regierung das bestehende EEO (Energy Efficiency 
Obligation) nach 2020 weiterführen. Um den Artikel 7 der Richtiinie 2012/27/EU für die Période bis 2020 
in nationales Recht umzusetzen, hat Luxemburg im Jahr 2015 ein nationales System der 
Energieeinsparverpflichtungen eingeführt.



Geplante Majinahmen

Nach Aniaufschwierigkeiten haben einige verpflichtete Parteien mittlerweile ihre Ressourcer! besser 
aufgestellt, in Strukturen investiert und Konzepte erarbeitet, um die Wirksamkeit des Mechanismus zu 
verbessern.

Aus diesen Gründen ist die Luxemburger Regierung entschlossen, das 
Energieeinsparverpflichtungssystem für die Période 2021 bis 2030 weiter zu führen und zu optimieren, 
um der Pflicht des Artikel 7 der geanderten Energieeffizienzrichtiinie nachzukommen.

Auch werden sich durch die Schaffung neuer Instrumente im Bereich der Energieeinsparung der Industrie, 
des Mittelstands und der groRen Bürogebaude (De-risking Finànzinstrument, Transparenzplattform für 
Audits, Vorbildfunktion der offentlichen Gebaude) mehr Môglichkeiten für Investitionen in 
Energieeffizienz für die “parties obligées" ergeben. Das Endenergie-Einsparziel für die Période 2021 - 2030 
wird auf 1,2 bis 1,5% jahriich Einsparung der Endenergie festgelegt werden und aile Sektoren umfassen. 
AuRerdem wird in der Weiterentwicklung des Verpflichtungssystems eine Neuausrichtung der Strafen bei 
Verfehlung festgelegt werden, die die Nichteinhaltung der Einsparverpflichtung teurer macht als die 
Investitionen zur Erfüllung der Ziele. Damit der Rahmen rechtzeitig für den Start der neuen Période (1.1. 
2021) in Kraft ist, werden die Details für die Période 2021-2030 in der vorgezogenen Umsetzung der EED 
Il (Revidierte Energieeffizienzverordnung) oder über die aktuelle Révision des Stromgesetzes erfolgen.



Land- und Forstwirtschaft

Herausforderung

Klimaschutz und Anpassungder Anbausysteme an den Klimawandel 
Reduktion des AusstoRes von klimaschadlichen Treibhausgasen

Ma($nahmen

Nachhaltige ressourcenschonende Anbaumethoden
Reduzierung der Stickstoffdüngung auf Acker-und Grünland
Strategie zur Reduzierung von Methanemissionen
Verbot vom Umpflügen von Dauergrünland
20% Biolandwirtschaft bis 2025
Innovation und Weiterentwicklung der Beratung
Schutz und Anpassung der bestehenden Waldflachen
Nachhaltige Waldbewirtschaftung
Vermeiden von Lebensmittelverschwendung

Plus

Ressourcenschonende landwirtschaftiiche Flachennutzung 
Speicherung von CO2
Verstarkte Nutzung von Holzprodukten im Bausektor

Land- und Forstwirtschaft sind sowohl Akteure als auch Betroffene des Klimawandels. Einerseits nehmen 
sie durch die Freisetzung von Treibhausgasen bzw. Speicherung von Kohienstoff direkt Einfluss auf die 
Entwicklung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphère. Andererseits beeinflussen 
Klimaveranderungen die landwirtschaftiichen und forstwirtschaftiichen Produktionsbedingungen.

Durch eine vorausschauende Anpassung an den Klimawandel soll es der Luxemburger Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft gelingen, ihre Produktion und die gemeinwirtschaftiichen Leistungen langfristig zu sichern 
bzw. zu steigern.

Im Sonderbericht des IPCC über Klimawandel und Landsysteme werden die schon weltweit beobachteten 
Auswirkungen des Klimawandels auf natürliche terrestrische Ôkosysteme, Landdegradation und 
Ernahrungssicherheit hervorgehoben. Die Haufigkeit und Intensitat einiger extremer Klima- und 
Wetterereignisse, die sich auf die Landoberflache auswirken, haben zugenommen. Die Anfâiligkeit von 
Landbkosystemen und -ressourcen sowie der Ernahrungssicherheit in Bezug auf den Klimawandel werden 
aufgezeigt. Der Klimawandel wird voraussichtiich die schon bestehenden Herausforderungen der 
Landsysteme verstarken, was hohe Risiken für die Lebensgrundlagen und das Wohlergehen der 
Bevôlkerung mit sich bringt.

Aile im Bericht ausgewertete Minderungspfade, die die Erwarmung auf 1,5 °C oder deutlich unter 2 °C 
begrenzen, erfordern landgestützte MinderungsmaRnahmen und Landnutzungsanderungen, die CO2 aus 
der Atmosphère entfernen. Der Bericht zeigt auch, dass es viele landgestützte MinderungsmaRnahmen 
gibt, welche nicht mit der Landnutzung in Konkurrenz stehen (wie nachhaltige landwirtschaftiiche 
Praktiken und Agroforstwirtschaft) und das Potenzial haben zusètziiche Nutzen zu haben. So kônnen



beispielsweise Ernahrungsumstellung, Verringerung von Nahrungsmittelverschwendung urid -verlustden 
Druck auf das Land verringern und gleichzeitig zur Beseitigung der Armut sowie zur Verbesserung von 
Gesundheit und Hygiene beitragen.

Düngemittel

Bestehende Agrarumweltmajinahmen

Im Sinne des oben erwahnten IPCC Sonderberichtes wurde eine erste Gruppe von Mafînahmen 
identifiziert, welche zu einer Minderung der THG-Emissionen in der Landwirtschaft führt, in dem sie den 
reduzierten Einsatz von (stickstoffhaltigen) Düngemittein, und lokai teilweise seibst den Verzicht auf 
(stickstoffhaltige) Düngemittel propagieren. Diese MaRnahmen beinhalten Agrarumweltma(?nahmen, die 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU definiert werden und Programme zur 
Reduzierung der Stickstoffdüngung auf Ackerland und Grünland, aber auch den Verzicht von Düngung 
zum Beispiel auf Blühstreifen und Ackerrandstreifen, umfassen.

Zukünftige Fôrderung umweltschonender Techniken

Eine zweite Gruppe von MaRnahmen betrifft die Ausbringung von organischem Wirtschaftsdünger und 
mineralischem Stickstoffdünger. Diese werden im Rahmen der AgrarumweltmaRhahmen und der NEC- 
Direktive umgesetzt und beinhalten die Fôrderung von umweltschonender Technik bei der 
Gülleausbringung, das Pralltellerverbot ab 2025 und das Verbot von offenen neuen Gülle- bzw. 
Biogasgüilebehaltern, sowie eine Unterstützung zur Abdeckung bestehender Offenbehalter. Dies sind 
ebenfalls ailes MaRnahmen, die zu einer Minderung von THG-Emissionen führen.

Biogas

Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wird die Energiequelle Biogas weiterhin gefôrdert. Dabei sollen 
organische Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft prioritar in Biogasanlagen verwertet werden und somit 
gleichzeitig eine Senkung der Methanemissionen erzielt werden. Die Koalitionsvereinbarung sieht vor, 
dass eine Strategie zur Senkung der Methanemissionen erstellt wird.

Zukünftige Extensivierung der landwirtschaftiichen Flachennutzung

Eine Reihe von MaRnahmen im Rahmen der AgrarumweltmaRnahmen, des Aktionsplans für die 
biologische Vielfalt in der Landwirtschaft und des Wasserschutzgesetzes, werden zu einer Extensivierung 
der landwirtschaftiichen Flachennutzung führen, insbesondere in sensiblen Gebieten, aber auch bei der 
Fôrderung der Beweidung von Milchkühen. Des Weiteren sieht der Koalitionsvertrag vor, dass der 
biologische Anbau bis 2025 mindestens 20% der landwirtschaftlich genutzten Flachen erreicht (und 100% 
bis 2050), was zu einer Extensivierung der landwirtschaftiichen Nutzung beitragen wird. Weiterhin 
werden die MaRnahmen im Rahmen der Begrünung und der Landschaftspflegepramie auch zu einer 
Reduzierung der THG-Emissionen beitragen. Insgesamt soll die Landwirtschaft weiter bodengebunden 
bleiben.

Innovation und Weiterentwicklung der Beratung

Eine Weiterentwicklung der Beratung sowie die Diversifizierung der angebotenen Beratungsmodule, die 
eine klimaschonende und -resiliente, umweltschonende und ôkonomische Pflanzen- und Tierproduktion 
propagiert, ist eine weitere MaRnahme die zur Reduzierung der THG-Emissionen beitragen wird. In



diesem Sinne wird jedes vom Staat finanziell unterstützte, grol?e Investitionsprojekt in der Landwirtschaft 
künftig einer wirtschaftiichen, sozialen, ôkologischen und energierelevanten Analyse unterzogen. Darüber 
hinaus werden Nachhaltigkeitschecks für landwirtschaftiiche Betriebe eingeführt. Ferner gilt es das 
Wissen bezüglich Klimwandel und Landwirtschaft auszubauen und die Innovation durch relevante 
Forschungsprojekte hinsichtiich der Luxemburger Landwirtschaft voranzutreiben.

Vermeiden von Lebensmittelverschwendung

Das Vermeiden von Lebensmittelverschwendung tragt entscheidend zur Emissionsreduktion bei. Die 
Kampagne „Antigaspi" muss weitergeführt und intensiviert werden, um Abfalle entlang der gesamten 
Ernahrungskette zu vermeiden.

Speicherung von CO2

Neben der Forstwirtschaft bietet der landwirtschaftiiche Sektor eine Karbonsenke, welche CO2 aus der 
Atmosphare aufnimmt und somit zum Erreichen der Ziele im Pariser Abkommen unumganglich ist. In 
diesem Bereich, ist das bestehende Verbot des Umpflügens von Dauergrünland in sensiblen Gebieten 
sowie die Fôrderung von reduzierter Bodenbearbeitung und Deckfrüchten hervorzuheben. Auch die 
Verpflichtung zur Diversifizierung der Kulturen im Rahmen der AgrarumweltmaRnahmen und der 
Ôkologisierung stellen MaRnahmen dar, welche die Karbonsenken erhôhen. Die Agroforstwirtschaft 
würde sich an dieser Stelle positiv auswirken.

Forstwirtschaft

Folgende Mafinahmen wurden bisher umgesetzt:

Aile relevanten MaRnahmen im Bereich der Forstwirtschaft wurden im nationalen Anrechnungsplan für 
die Forstwirtschaft aufgelistet (Verordnung (EU) 2018/841). Hierzu zahlen, insbesondere, der Schutz der 
bestehenden Waldflachen, eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Ausweisung von naturnahen 
vyaldflachen. Basierend auf diesen bereits bestehenden MaRnahmen, wurde ein Referenzwert für Wàlder 
erstellt, welcher als Grundlage für die Verbuchungsvorschriften in der Fortwirtschaft dient. Um keine 
Emissionen in der Forstwirtschaft zu verbuchen, werden diese bestehenden MaRnahmen beibehalten.

Neue Majinahmen werden bestehende Beihilfen erganzen:

Im Hinblick auf eine Verstarkung der naturnahen und klimaresilienten Waldbewirtschaftung werden neue 
Forderpramien eingeführt. Zur Steigerung der COa-Senken werden MaRnahmen zur Aufforstung und 
Erhôhung des Holzvolumens im Wald ergriffen. Darüber hinaus wird eine verstarkte Nutzung von 
Holzprodukten im Bauwesen und eine verbesserte Kaskadennutzung von Holz den COa-Speichereffekt 
verlangern.



Abfall, Abwasser und Kreislaufwirtschaft

Mafînahmen

Zéro Waste-Strategie Luxemburg 
Strategie für Klarschlamm 
Warmeauskopplung Müllverbrennung 
Kreislaufwirtschaft

Im Abfallsektor sind aile MaBnahmen im nationalen Abfaliwirtschaftsplan aufgelistet. Zusatziiche 
MaRnahmen werden mit der neuen Abfallverordnung eingeführt. In Bezug auf die 
Treibhausgasemissionen sind hier in erster Unie MaRnahmen relevant, welche eine Reduzierung des 
Abfallaufkommens erzielen. Insbesondere soll die Lebensmittelverschwendung bis 2022 um 50% gesenkt 
werden.

Zéro Waste Luxembourg

Bestehende Vorgaben

Der aktuelle Abfall- und Ressourcen Management Plan (2018) gibt bereits unter anderem Zielsetzungen 
bezüglich Vermeidung, Recycling und verschiedene Abfallfraktionen vor. So werden bereits heute 
Recyclingquoten für Verpackungen von 70 % in 2022 angestrebt Eine Überarbeitung der gesetziichen 
Grundlagen der Abfaliwirtschaft wird die notigen Impulse liefern.

Neue Abfallstrategie

Weitere strategische Aspekte werden in einer „null Offall Lëtzebuerg"-Strategie bzw. einer 
Kreislaufwirtschaft-Strategie festgelegt. Die Arbeiten bezüglich der„null Offall Lëtzebuerg"-Strategie 
haben bereits begonnen und wurden durch ôffentliche Anhorungen begleitet. Diese Strategie soll die 
heutige Abfaliwirtschaft zu einer Wirtschaftsweise führen, in welcher das Ressourcenmanagement 
verstarkt im Mitteipunkt steht.

Kreislaufwirtschaft

Die Kreislaufwirtschaft kann einen zusatziichen Beitrag zur Minderung der THG-Emissionen leisten, der 
über die anderweitig beschriebenen MaRnahmen hinausgeht. So geht aus einer Studie von 2018 hervor, 
dass die europaischen Emissionen der Schwerindustrie um bis zu 50 % bis 2050 gesenkt werden kônnen, 
wenn eine zirkulare Wirtschaft konsequent umgesetzt werden würde.

Kreislaufwirtschaft klar definieren

Auf der Grundlage der Kreislaufwirtschaft Studie (2014) und dem Rifkin-Prozess ist es wichtig, sich eine 
Définition der zirkularen Wirtschaft in Luxemburg zu geben um sicher zu stellen, dass 
sektorenübergreifend aile Akteure das gleiche Verstàndnis erlangen. Diese Définition ist ebenfalls wichtig 
um die sozialen Aspekte, welche mit der Umstellung zu einer zirkularen Wirtschaft verbunden sind, zu 
erfassen und bestmôglich zu begleiten. Ein Wandel zu einer zirkularen Wirtschaft kann nur durch einen 
geselischaftiichen Wandel einhergehen, welcher weg von dem reinen Konsumverhalten führt und wieder 
vermehrt auf soziale Kontakte setzt. Wirtschaftiiche Konzepte, welche dieser Herausforderung gerecht 
werden sind z.B. der Aufbau von „Sharing Initiativen" und Kooperativen oder der Ausbau von



Serviceangeboten. Ein weiterer wichtiger Punkt hinsichtiich einer Entwicklung zu einer zirkularen 
Wirtschaft ist die Fôrderung der Regionalitat.

Ein zentraler Aspekt in der zirkularen Wirtschaft ist das Ressourcenmanagement, welches stark von der 
Abfallgesetzgebung definiert \wird. Nur wenn eine klare Kaskadennutzung weiter promoviert wird, gelingt 
eine Umstellung von der linearen Wirtschaftsweise hin zu einer zirkularen Wertschôpfung. Der Aufbau 
einer Kaskadennutzung lasst sich nur bewerkstelligen, \wenn bereits in der Designphase die notigen 
Weichenstellungen getroffen werden um die Weiternutzung bzw. die Wiedernutzung der Ressourcen zu 
bewerkstelligen.

Neues Lenkungsgremium

Neben diesen strukturierenden MaRnahmen müssen insbesondere die Unternehmen bei der Umstellung 
begleitet werden. In diesem Kontext wird eine Materialflussanalyse angefertigt werden, welche die 
Strome identifiziert, für die eine zirkulare und régionale Wertschôpfung moglich erscheint Es soll ein 
Lenkungsgremium für Unternehmen geschaffen werden um eine gewisse Hilfestellung zu geben. Des 
Weiteren soll das wirtschaftiiche Umfeld kontinuierlich angepasst werden, um zirkulare Geschaftsmodelle 
zu fôrdern.

Fôrderung für nachhaltiges Bauen weiterentwickein

Ferner wird der Bausektor begleitet und unterstützt werden, um nachhaltiges Bauen und die zirkulare 
Wirtschaft weiter voranzutreiben. Diesbezüglich werden zusammen mit den verschiedenen Akteuren des 
Sektors nationale Kriterien für nachhaltiges und zirkulares Bauen definiert und entwickelt, mit dem Ziel, 
eine Datenbank, die auch mit der BIM-Arbeitsmethodik kompatibel ist, zu erstellen. Zusatziich werden 
auch die rechtiichen und regulatorischen MaRnahmen, die umgesetzt werden müssen, um die Umsetzung 
des nachhaltigen Bauens in Luxemburg sicherzustellen, analysiert. Die Anstrengungen zur Starkung des 
Holzbaus sollen weiterverfoigt werden. Insbesondere dieser Baustoff weist durch seine Môglichkeiten der 
Kaskadennutzung, der môglichen Regionalitat und des reduzierten Klimaimpakts ein Potentiel auf, 
welches verstarkt genutzt werden soll.

Des Weiteren soll ein nachhaltiges Leben und der Ôkologie- und Kreislaufwirtschaftsgedanken innerhalb 
von Quartieren durch zum Beispiel die Fôrderung von sharing economy und urban farming Projekten 
unterstützt werden.

SchlieRlich soll die zirkulare Wertschôpfung in den Gewerbe- und Industriegebieten weiter 
vorangetrieben werden. Wichtige Aspekte, welche auch eine direkte Wirkung auf die Klimagasemissionen 
haben, sind in diesem Kontext die effiziente Nutzung der Energie, d. h. beispielsweise die Nutzung der 
Abwarme, die Nutzung der Dachflachen für Solarenergie oder auch die Reduktion des Mobilitatsbedarfs.

Siedlungswasserwirtschaft

Im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft wird Luxemburg zunehmend mit der Problematik des 
Klarschlamms konfrontiert sein. Mit dem Bevôlkerungs- und Wirtschaftswachstum nehmen die GrôRe der 
Klaranlagen und die Menge des erzeugten Klarschlamms zu. Um auf nationaler Ebene nachhaltige 
Lôsungen für die Rückgewinnung (Energierückgewinnung, Phosphorrückgewinnung usw.) oder die 
Beseitigung von Schlamm vorzuschlagen, sieht das Regierungsprogramm die Umsetzung einer Strategie 
auf nationaler Ebene vor. Eine Studie soll erste Ergebnisse bis Ende 2020 liefern. In der Strategie für die



Anpassung an den Klimawandel in Luxemburg (2018-2023) werden auRerdem Handlungsempfehlungen 
erstellt, um die Aspekte des Klimawandels in die Konzeption von Abwassersystemen zu integrieren. Das 
Abwasserrecycling soi) weiter gefordert werden und die effektive Nutzung von Grauwasser (z.B. 
thermische Nutzung) soll weiterentwickelt werden.


